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Allgemeinverfügung zur Aufhebung 
der Aufstellung von Geflügel in den 
Gemeinden Ismaning, Aschheim, 
Kirchheim und Unterföhring 

Nr. 2709 / Tiergesundheit: Geflügelpest

Das Landratsamt München erlässt folgende

Allgemeinverfügung

1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamts 
München vom 11.11.2025 zur Aufstallung von 
Geflügel wird aufgehoben.

2. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgege-
ben.

3. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei.

Gründe:

I.

Das aktuelle Geflügelpestgeschehen bei Wild-
vögeln in Bayern hat sich auf hohem Niveau sta-
bilisiert und zeigt nach einem Höchststand nun 
eine leicht rückläufige Tendenz. Weitere Massen-
sterben von Wildvögeln an Rast- und Überwinte-
rungsplätzen blieben aus.

In der aktuellen Risikobewertung des Landes-
amts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(LGL) vom 22.12.2025 wird von einer deutlichen 
Entspannung der Lage am Ismaninger Speicher-
see ausgegangen. Es liegen aktuell keine Mel-
dungen vermehrter Totfunde (frisch verendeter 
Tiere) vor.  Seit dem 03.11.2025 wurden am LGL 
über 30 Wildvögel aus den dem Speichersee an-
grenzenden Landkreisen Ebersberg, Erding und 
München untersucht. Davon wurden insgesamt 
24 ausschließlich Wasservögel positiv getestet, 
wobei es zu einer Häufung in KW 45/46 mit ins-
gesamt 19 Wasservögeln kam. Die übrigen Fälle 
verteilen sich auf die KW’s 47-50. Es wird davon 
ausgegangen, dass sich die Lage um den Isma-
ninger Speichersee beruhigt hat. Ein Eintrag in 
Haus- und Nutzgeflügelbestände wurde aus den 
genannten Landkreisen bislang nicht gemeldet.

II.

Das Landratsamt München ist für den Erlass die-
ser Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zu-
ständig gem. Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 GVVG 
und Art. 3 Abs. 1 Nr.2 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).

1. Auf Grundlage der aktuellen Risikobewertung 
des Landesamts für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit (LGL) sind die erhöhten Biosicher-
heitsmaßnahmen und die präventive Stallpflicht 
zum Schutz vor der Geflügelpest (HPAI) in den Ge-
meinden Ismaning, Aschheim, Kirchheim und Un-
terföhring grundsätzlich nicht mehr erforderlich; 
entgegenstehende Gründe liegen hier nicht vor.

2. Nach Art. 41 Abs. 3 und 4 BayVwVfG gilt ein 
schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Be-
kanntmachung zwei Wochen nach der ortsübli-
chen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In 
einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 
4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon abweichender 
Zeitpunkt bestimmt werden. Von dieser Vorschrift 

wird Gebrauch gemacht, sodass diese Allgemein-
verfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Landkreises München als be-
kannt gegeben gilt.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 13 des 
Ausführungsgesetzes zum Vollzug des Tierge-
sundheitsgesetzes (BayAGTierGesG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postanschrift: 
Postfach 20 05 43, 80005 München 
Hausanschrift: 
Bayerstraße 30, 80335 München

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.

Hinweise:

1.  Von dieser Allgemeinverfügung bleiben frühe-
re Schutzmaßregeln unberührt. Unberührt blei-
ben insbesondere die Biosicherheitsmaßnahmen 
für die Geflügelhaltung:

• Geflügelbestände dürfen nicht von betriebs-
fremden Personen betreten werden 
• Das Betreten der Haltungen darf nur mit 
betriebseigener Kleidung unter Einhaltung von 
Hygienemaßnahmen erfolgen 
• Nutzgeflügel kann nicht aus der Haltung ent-
weichen 
• Futter und Einstreu müssen wildvogelsicher 
gelagert werden 
• Wildgeflügel darf nicht gefüttert werden  
• eine konsequente Schadnagerbekämpfung 
muss erfolgen.

2. Für fachliche Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an das Landratsamt München, Refe-
rat 4.5-Veterinäramt, Postfach 95 02 60, 
81518 München (Telefon 089/6221-2375;  
vetamt@lra-m.bayern.de).

Meo

Änderungssatzung des Würtmal-
Zweckverbands 

Nr. 2710 / Änderungssatzung des Würtmal-
Zweckverbands

Satzung

zur Änderung der

1. der Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung (BGS-WAS) vom 15.12.2020, 
zuletzt geändert am 10.12.2024

2. der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung (BGS-EWS) vom 15.12.2020, 
zuletzt geändert am 10.12.2024

des Würmtal-Zweckverbandes für Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung.

Aufgrund der Art. 23, 24 und 88 der Gemeinde-
ordnung (GO), des Art. 26 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG), des Art. 
34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes 
(BayWG) sowie der Art. 2, 5, 8 und 9 des Baye-
rischen Kommunalabgabengesetzes (BayKAG) 
erlässt der Würmtal-Zweckverband für Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung folgende 
Satzung:

§ 1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-
abgabesatzung (BGS-WAS) wird wie folgt geän-
dert:

1. § 6 (Beitragssatz) erhält folgende Fassung:

„Der Beitrag beträgt

a) pro m² Grundstücksfläche 0,54 €

b) pro m² Geschossfläche 7,29 €.“

2. § 10 (Grundgebühr) Abs. 2 erhält folgende Fas-
sung:

„Die jährliche Grundgebühr beträgt

In Ab-
hängig-
keit der 
Nenn-
größe 
QN

Mit Dau-
erdurch-
fluss 
(Q3)

Grund-
gebühr

bis 2,5 m³/h 4 m³/h 48,00 €/
Jahr

bis 6 m³/h 10 m³/h 120,00 €/
Jahr

bis 10 m³/h 16 m³/h 192,00 €/
Jahr

bis 15 m³/h 25 m³/h 288,00 €/
Jahr

über 15 m³/h 25 m³/h 960,00 €/
Jahr

3. § 11 (Verbrauchsgebühr) Absatz 1 Satz 2 erhält 
folgende Fassung:

„2Die Gebühr beträgt 2,13 € pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers.“

4. § 11 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger 
beweglicher Wasserzähler verwendet, so beträgt 
die Gebühr 2,13 € pro Kubikmeter entnommenen 
Wassers.“

§ 2

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung (BGS-EWS) wird wie folgt geän-
dert:

1. § 6 (Beitragssatz) erhält folgende Fassung:

„Der Beitrag beträgt pro m² Geschossfläche	
11,56 €.“

2. § 9 (Gebührenerhebung) erhält folgende Fas-
sung:

„Der Verband erhebt für die Benutzung der Ent-
wässerungseinrichtung Grundgebühren, Einlei-
tungsgebühren und für den Zähler zur Ermittlung 

der Abzugsmengen nach § 10 Abs. 2 Zählerge-
bühren.“

3. § 9a (Zählergebühr) erhält die Überschrift 
„Grund- und Zählergebühr“ und folgende Fas-
sung:

„(1) 1Die Grundgebühr wird in Abhängigkeit der 
Bauart nach dem Nenndurchfluss (QN) oder dem 
Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasser-
zähler berechnet.

2Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur 
vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, 
so wird die Grundgebühr nach der Summe des 
Nenn- bzw. Dauerdurchflusses der einzelnen 
Wasserzähler berechnet.

3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird 
der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu 
können.

4Die jährliche Grundgebühr beträgt:

In Ab-
hängig-
keit der 
Nenn-
größe 
QN

Mit Dau-
erdurch-
fluss 
(Q3)

Grund-
gebühr

bis 2,5 m³/h 4 m³/h 48,00 €/
Jahr

bis 6 m³/h 10 m³/h 120,00 €/
Jahr

bis 10 m³/h 16 m³/h 192,00 €/
Jahr

bis 15 m³/h 25 m³/h 288,00 €/
Jahr

über 15 m³/h 25 m³/h 960,00 €/
Jahr

(2) 1Für Zähler, die zur Bestimmung der Abzugs-
mengen gem. § 10 Abs. 2 eingebaut werden, wird 
eine Zählergebühr berechnet.

²Die Zählergebühr beträgt je Zähler 25,00 € jähr-
lich.

4. § 10 (Einleitungsgebühr) Absatz 1 Satz 2 erhält 
folgende Fassung:

„Die Gebühr beträgt 3,32 € pro Kubikmeter Ab-
wasser.“

§ 3

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

82152 Planegg, den 18. Dezember 2025  
Würmtal-Zweckverband

Rudolph Haux 
Verbandsvorsitzender
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